
BEBAU UNGSPLAN 

"AN DER KAPELLE" 

5 . Änderung :nit Deci,:blatt Irr . 5 von: 20.08 . 87 

Die Gemeinde Bad FUssing hat ~it Be s chluß des Ge~einderates 

vom . äl.~d.J.ef!! . die 5. Ände~ung des Bebauungsplanes 

im vereinfac D..ter.. Verfahren nach § 13 BauGE als Satzung und 

die Begr~~~ndung hierzu beschloss en. 

Bad Füssing , 

~-------

Die Änderu:'lg wurde mi t Beg::-ü..'1d.ung 

gemäß § 12 BeuGB öff e~tlich ausgelegt . Die Auslegung ist 

a'll . .Al..~t.t- . /l.{j.~~ . ortsü·olich durch Anschlag an de r A!nts ­

tafel bekarmtge:nacht Horden . Die Ände r W1g des Bebauungs ­

planes ist damit nach § 12 BauGE rechtsverbindlich . 

Bad Füssing. • g .. 9.ft .-'!(J ,,~~ .. FÜSS I NG 
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Räuml icher Geltungsbereich der 5. Ander ung mit Deckblatt Nr. 5 

Anderung der textl ichen Festsetzungen Z i tt. 0 . 61 : 

Firsthöhe bei Satte ldach ni c.ht über 4,20 m 



Bebauungsplan "An der Kapelle­

5. Änderung mit Deckblatt Nr. 5 

Begründung: 

Der Eigentümer des Grundstückes Fl.-Nr. 95 der Gemarkung Egglfing beabsichtigt 

ZUT Einlagerung von Holz und zum Abstellen von Geräten ein Nebengebäude 

zu errichten. Die Festsetzung der Baugrenzen ist daher erforderlich . 

Die gep lant e Anordnung des Nebengebäudes ist in städtebaulicher Hinsicht 

vertretbar, da eine Hofsituation entsteht , die am Rande des Baugebietes 

eine gel ungene Orts abrundung darstellt. 

Bad Füssing. den 20.08.1987 

gez.: 

Gnan 
Bürgermeister 


